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Steuererleichterungen ja, aber moderat
Steuererleichterungen zur
Ansiedlung von  Unternehmen
im Kanton St.Gallen haben
sich in Zeiten der Globalisie-
rung bewährt. Sie können –
auch im Sarganserland – eini-
ges bewegen. Alteingesessene
Betriebe aber müssten auch 
etwas profitieren können.

Umfrage Reto Neurauter

St.Gallen. – Im Kanton St.Gallen
wurde in den Jahren 1996 bis 2005
durch die Regierung 124 Unterneh-
men Steuererleichterungen gewährt.
Das geht aus einem Bericht der Regie-
rung hervor, den der Kantonsrat ver-
langt hat. Die Regierung hält fest, dass
Gesellschaften mit Steuererleichte-
rung keine oder nur geringe Steuern
bezahlen, treffe nicht zu. Steuerer-
leichterungen seien ein «effizientes
und effektives Instrument zur Stand-
ortförderung, zur Schaffung und zum
Erhalt von Arbeitsplätzen und auch –
trotz Steuerermässigungen – zur Ge-
nerierung von Steuereinnahmen».
Sechs Sarganserländer Kantonsräte
haben wir um ihre Meinung gefragt.

Ferdinand Riederer (FDP, Valens):
Steuerer-
leichterun-
gen für
neue Wirt-
schafts-
zweige
sind sehr
fragwürdig,
und, so wie
auch Fi-
nanzchef
Peter Schö-
nenberger

erklärt hat, ein nicht unproblemati-
sches Instrument. Bei solchen Mass-
nahmen, sofern sie getroffen werden,
darf man das Gewerbe und die Wirt-
schaft nicht vergessen, die seit Jahren,
vielleicht seit Generationen vor Ort
gekämpft haben, dies ohne Steuerer-
leichterungen und in guten wie
schlechten Zeiten. Insofern gelten für
den ganzen Kanton die gleichen Ge-
setze und Bedingungen, auch für das
Sarganserland. Die Regierung wird
jetzt jährlich einen Bericht abgeben
und dem nun behandelten Bericht
Genüge zu tun.

Erich Zoller (CVP, Sargans): Ge-
nauso wie
die Schweiz
im interna-
tionalen
Steuerwett-
bewerb
steht, be-
findet sich
der Kanton
St.Gallen
in Konkur-
renz zu den
anderen 

Kantonen. Der Bericht zeigt auf, dass
der Kanton St.Gallen mit den Steuer-
erleichterungen über ein zweckmässi-
ges Instrumentarium verfügt; mit ver-
gleichsweise wenig Mitteln kann er ei-
niges bewegen. Davon können auch
wir im Sarganserland profitieren,
wenn sich die Gemeinden in unserer
Region mit aller Kraft dafür einset-
zen, ansiedlungs- und ausbauwilligen
Unternehmen die richtigen Rahmen-
bedingungen zu bieten.

Valentin Rehli (CVP, Walenstadt):
Instrumente zur Wirtschaftsförderung
sind im Zeichen der Globalisierung
eine staatspolitische Aufgabe gewor-
den. Die Standortförderung im Kan-
ton St.Gallen, insbesondere auch in

unseren «Randregionen», ist von
grosser Bedeutung. Alle Parteien ha-

ben dies er-
kannt, und
dem Be-
richt der
Regierung
zuge-
stimmt. Das
Sarganser-
land steht
mitten im
Ablauf und
der Umset-
zung dieses

Forschungsprozesses. Eine Vertiefung
und Intensivierung der Zusammenar-
beit zwischen Gemeinden und Kan-
ton kann zudem zu Wettbewerbsver-
besserungen und einer höhere Effi-
zienz in der Ansiedlung von Betrie-
ben und zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze führen.

Esther Probst (SP. Walenstadt): Aus
dem Be-
richt der
Regierung
ist offen-
sichtlich,
dass Steuer-
erleichte-
rungen nur
gezielt und
moderat ge-
währt wer-
den. Durch
eine ent-
sprechende 

Klausel wird auch dem raschen Stand-
ortwechsel vorgebeugt und damit der
Nachhaltigkeit Nachdruck verliehen.
Einig bin ich mit der Regierung, dass
Steuererleichterungen nur ein Faktor
sind, der die Standortattraktivität für
Unternehmungen ausmacht. Verges-
sen wir also in der Hysterie des Steu-
erwettbewerbs nicht die anderen Fak-

toren, wie den öffentlichen Verkehr
oder das Bildungsangebot.

Paul Lendi (SVP, Mels): Steuerer-
leichterungen für Unternehmen sind

ein wichti-
ger Faktor
für den
Standort-
wettbe-
werb. Für
eine Rand-
region wie
das Sargan-
serland ist
es von gros-
ser Bedeu-
tung, den

bestehenden sowie den neu ansie-
delnden Unternehmen möglichst gu-
te Bedingungen bieten zu können.
Damit können Arbeitsplätze erhalten
und auch neue geschaffen werden,
was für die Gemeinden die notwendi-
gen Steuereinnahmen generiert.

Elisabeth Schnider (SVP, Wangs):
Grundsätzlich bin ich dafür, dass die
Regierung diese Steuererleichterun-

gen vorsich-
tig einsetzt.
Dies in dem
Sinne, dass
keine direk-
ten Unter-
stützungs-
beiträge
fliessen,
wie dies im
Kanton
Graubün-
den der Fall

ist. Steuererleichterungen sind wichti-
ge Instrumente der Wirtschaftsförde-
rung. Den Bericht, den die Regierung
in Aussicht gestellt hat, begrüsse ich
ebenfalls und hoffe, dass die Wirkun-
gen dieser Steuererleichterungen dem
Parlament offen dargelegt werden.

Gestern Montag im
Kantonsrat
Gestern Montag startete der Kan-
tonsrat des Kantons St.Gallen zu
seiner Septembersession. Die be-
handelten Geschäfte und Be-
schlüsse des ersten Sessionstages
im Überblick:

• Zwei neue Kantonsratsmitglieder
wurden vereidigt: Für Felix Bran-
der (CVP, Wattwil) rückt Bruno
Gubser (CVP, Necker) nach. Für
Helena Falk (SP, St. Gallen) sitzt
neu Agnes Haag (SP, St.Gallen) im
Rat.

• In zweiten Lesungen wurden
zwei Geschäfte ohne Diskussionen
verabschiedet: der Nachtrag zum
Energiegesetz und die Anerken-
nung der christkatholischen Ge-
nossenschaft mit Sitz in St.Gallen
als öffentlich-rechtliche kirchliche
Korporation.

• Steuererleichterungen für Un-
ternehmen als Standortförderung
werden von allen Fraktionen im
Kanton St.Gallen akzeptiert. Der
Bericht dazu wurde gestern vom
Kantonsrat zur Kenntnis genom-
men.

• Das Gewerberecht des Kantons
St.Gallen wurde entschlackt. Mit
zehn Gesetzesrevisionen resp. Ge-
setzesaufhebungen wurden alte
Bestimmungen vereinfacht oder
ganz abgeschafft. Der Kanton hat
nun ein schlankes Kinogesetz und
für Tankstellenshops an Autobah-
nen gelten keine Flächenbeschrän-
kungen mehr.

• Der Kantonsrat überwies eine
Motion, mit der ein Konzept für
Verbesserungen im öffentlichen
Regionalverkehr gefordert wird.
Eingereicht hatte diesen Vorstoss
Peter Hartmann (SP, Flawil).

• Das Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum in Altstätten wird für 29
Millionen Franken erweitert. Die
Summe ist um 290000 Franken hö-
her als zuerst von der Regierung
vorgeschlagen, denn auf dem Dach
soll eine Fotovoltaik-Anlage ge-
baut werden.

• Die Regierung soll im Auftrag der
CVP-Fraktion eine Baugesetzre-
vision vorbereiten, damit «Stra-
tegien für Städtebauförderung
und Dorferneuerungen» entwi-
ckelt und umgesetzt werden kön-
nen. Es geht um die Stärkung der
Dorfkerne und Innenstädte und
um Quartieraufwertungen.

• Soll die Volksschule in Zukunft
Kantonssache werden – weg von
den Gemeinden? Dies soll ein Be-
richt klären, den die Regierung auf
Antrag der SP-Faktion erarbeiten
wird.

• Ein anderer Bericht wird, auf An-
trag der CVP-Fraktion, die Reform
der Lehrerbesoldung beleuchten.
Die Anrechnung der Dienstjahre
bleibe aber kompliziert, wenn sie
gerecht sein wolle, erklärte Erzie-
hungschef Hans Ulrich Stöckling
den Initiantinnen aus der CVP-
Fraktion vorweg.

• Ob in Sargans eine neue Vierfach-
turnhalle für die Kantonsschule
und das Berufsbildungszentrum
gebaut wird oder ob die bestehen-
de Dreifachturnhalle saniert und
um eine weitere Halle ergänzt
wird, ist noch nicht entschieden.
Ein Ausbau in der einen oder ande-
ren Form wurde vom Kantonsrat
erst im Grundsatz beschlossen. Die
vorberatende Kommission würde
einen Neubau bevorzugen. Dafür
gibt es aber noch kein Projekt.Laut
Beschluss des Rates darf er nicht
teurer werden als die Sanierung.
Die Regierung kann nun innerhalb
des Kostendachs von 14,8 Mio.
Franken selbst entscheiden. (psg)

Steuererleichterung
breit akzeptiert
Steuererleichterungen für
Unternehmen werden von allen
Parteien im Kanton akzeptiert.
Ein Bericht der Regierung 
wurde gestern vom Kantonsrat
zur Kenntnis genommen.

Von René Hornung

St.Gallen. – Im Standortwettbewerb
sei auch der Kanton St. Gallen zum
Handeln aufgefordert, heisst es im Be-
richt über «Bilanz und Wirkung der
Wirtschaftsförderung durch Steuer-
erleichterungen». 2001 hatte der
Kanton eine Standortoffensive verab-
schiedet. Dazu gehören auch die
Steuererleichterungen. Im Bericht
heisst es, der Bundesgesetzgeber ha-
be in seinem Steuerharmonisierungs-
gesetz die Kantone ausdrücklich er-
mächtigt, solche Erleichterungen zu
gewähren. St. Gallen habe in den Jah-
ren 1996 bis 2005 mit insgesamt 124
Beschlüssen Unternehmen Steuer-
erleichterungen gewährt, aber bloss
0,3 Prozent aller aktiven Unterneh-
men profitierten davon.

«Die landläufige Vorstellung, Ge-
sellschaften mit Steuererleichterun-
gen bezahlten keine oder nur geringe
Steuern, trifft nicht zu. Im Gegenteil:
Ihre Steuerleistung ist überdurch-
schnittlich gross», steht weiter im Be-
richt. Die Arbeitsmarkteffekte seien
zudem bedeutend. In den Jahren
2004 und 2005 haben Unternehmen
mit Steuererleichterungen fast 1100
neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen.
Es sei gelungen, Unternehmen mit
grosser Innovationskraft und hoher
Wertschöpfung in den Kanton zu ho-
len oder hier zu behalten.

Die Kommission fand die Steuer-
erleichterungen ein sinnvolles Instru-
ment, denn letztlich generierten sie
Mehreinnahmen. Ordnungspolitisch
sei das kein Problem, sagte Kommis-
sionspräsident Hans M. Richle (SVP).
Alle Fraktionssprecher zeigten sich
mit den Massnahmen zufrieden.

Das Recht entschlackt
Das Gewerberecht des Kantons
wurde entschlackt. Mit zehn
Gesetzesrevisionen bzw. 
-aufhebungen wurden alte
Bestimmungen vereinfacht
oder abgeschafft. Der Kanton
hat nun ein schlankes Kinoge-
setz, und Tankstellenshops an
Autobahnen dürfen ausbauen.

Von René Hornung

St.Gallen. – Im Zug der Entschla-
ckung des Gewerberechts wurden das
Gesetz über die Patentpflicht für Wa-
renverkaufsautomaten und das Wan-
dergewerbegesetz ganz gestrichen.
Für Versteigerungen braucht es in Zu-
kunft ebenfalls keine Bewilligungen
mehr.

Schlankes Kinogesetz
Neu ist das schlanke Kinogesetz. Die
Betriebsbewilligung, die Vorführbe-
willigung,die Filmtaxe und zahlreiche
Strafbestimmungen wurden abge-
schafft. Der Jugendschutz wird stär-
ker auf die Verantwortung der Erzie-
hungsberechtigten sowie der Kinobe-
treiber ausgerichtet. Das wollte die
SP-Fraktion nicht, sie verlangte eine
neue kantonale Jugendfilmkommissi-
on, die die heutigen Gemeindekom-
missionen ablösen sollte. Sie kam da-
mit aber nicht durch. Neu gilt ein Wer-
beverbot für Tabakwaren nicht nur in
Kinos, sondern in allen öffentlich zu-
gänglichen Filmvorführungen. Diese
Bestimmung findet sich in einem
Nachtrag zum Gesundheitsgesetz.

Im Gesetz über die Arbeitslosen-
versicherung und Arbeitsvermittlung
werden die bereits seit zehn Jahren
bestehenden Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) ins Gesetz
aufgenommen – sie waren damals nur
in der Verordnung festgeschrieben
worden.

Die Flächenbeschränkungen für
Autobahn-Tankstellenshops werden
aufgehoben. Die Autobahnraststätte
Rheintal will auf rund 220 Quadrat-
meter ausbauen; bisher gilt allerdings
eine Beschränkung von 120 Quadrat-
metern. Der Rat beschloss nun, diese
Beschränkung zu streichen. Damit an
den Autobahnen keine Shoppingcen-
ters entstehen, gibt es im Gesetz Sor-
timentseinschränkungen. Ausserdem
schiebe das Arbeitsrecht hier einen
Riegel, und es gebe ja auch gar keine
Pläne für Autobahn-Shoppingcenters.

Dennoch wollte Remigius Kauf-
mann (CVP, St.Gallen) eine Flächen-
beschränkung, denn die Beschrän-
kung des Sortiments auf Reiseartikel
sei kein brauchbares Kriterium. Es ge-

be immer Abgrenzungsprobleme –
man kenne das aus früheren Diskus-
sionen. Er wollte deshalb eine zusätz-
liche Flächenbegrenzung von 240
Quadratmetern. SP, EVP und Grüne
unterstützten Kaufmann, blieben
aber in der Minderheit.

Betteln müssen Gemeinden regeln
Im Gastwirtschaftsgesetz wurde un-
ter anderem die Patentpflicht für Wa-
renverkaufsautomaten abgeschafft
und der Jugendschutz wird neu gere-
gelt.

Schliesslich ging es ums Bettelver-
bot. Dies müssen neu die Gemeinden
selber regeln, der Kanton hat die ent-
sprechenden Bestimmungen gestri-
chen.

Radikalkur: Mit zehn Gesetzesrevisionen bzw. -Aufhebungen hat der Kantonsrat
alte Bestimmungen vereinfacht oder ganz abgeschafft. Bild Regina Kühne 
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